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Auf die Frage „Was ist Soziale Arbeit?“ scheinen auf den 
ersten Blick zwei Reaktionen plausibel: Entweder dahin-
gehend, dass die Frage längst beantwortet und daher 
überflüssig ist oder dahingehend, dass die Frage ange-
sichts der Diversität der Praxis grundsätzlich gar nicht 
angemessen beantwortet werden kann. Nun gibt es für 
beide Positionen gute Gründe. Denn in der Tat liegen 
zahlreiche Antworten vor und diese sind so unterschied-
lich, wie die Felder der Praxis divergent sind. Gleichwohl 
kommen soziale Funktionssysteme nicht umhin, nach 
innen und nach außen ihre Identität immer wieder neu 
auszuhandeln. Dabei steht auch nicht in Frage, ob die 
Funktion der Sozialen Arbeit überhaupt bestimmt wird, 
sondern vielmehr von wem diese Funktionsbestimmung 
vorgenommen wird. Die Forderung, dass in diesem Aus-
handlungsprozess die Profession und Disziplin der Sozi-
alen Arbeit selber Akteurin sein soll, ist heute sicher 
nicht mehr überraschend.

Aktuelle Gelegenheiten zur Überprüfung des Verständ-
nisses Sozialer Arbeit bieten die 2014 von der Inter-
national Federation of Social Workers (IFSW) verab-
schiedete internationale Definition Sozialer Arbeit und 
die aktuellen Konkretisierungsbestrebungen, etwa in 
Deutschland durch den Fachbereichstag Soziale Arbeit 
(FBTS) mit der Fortschreibung des Deutschen Qualifi-
kationsrahmens Soziale Arbeit (FBTS 2016), durch die 
Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) mit 
ihrem jüngst verabschiedeten Kerncurriculum (DGSA 

2016), durch den Deutschen Berufsverband für Sozi-
ale Arbeit (DBSH) in der Überprüfung seiner Definition 
Sozialer Arbeit (Stark-Angermeier 2014).

Bislang steht auf der Homepage des DBSH eine von 
einem unabhängigen Dolmetscherinstitut geleistete 
deutsche Übersetzung und die IFSW hat inzwischen 
auf ihrer Homepage eine deutsche Fassung der IFSW-
Definition von 2014, die schon keine wörtliche Über-
setzung mehr ist (avenirsocial 2016). An letzterer ori-
entiert sich auch die vom FBTS am 8. Juni 2016 im 
Rahmen der Novellierung des Qualifikationsrahmens 
Soziale Arbeit verabschiedete Definition, die entschei-
dende Konkretisierungen vornimmt, auf die ich im 
Weiteren noch eingehen werde. 

Bevor wir zu dieser Definition kommen, seien als Ba-
sis einige der gängigen Versuche, Soziale Arbeit über 
deren Gegenstände und Funktionen zu bestimmen, in 
Erinnerung gerufen (vgl. Klüsche 1999, S. 31 ff.; Hey 
2000; Kraus 2012). Vorausgesetzt wird dabei, dass 
sich der Begriff „Soziale Arbeit“ seit den 1980er-Jah-
ren als oberbegriff für Sozialarbeit (mit ihren histo-
rischen Wurzeln in der Fürsorge und Wohlfahrtspfle-
ge) und Sozialpädagogik (mit ihren historischen Wur-
zeln in der Kinder- und Jugendhilfe) durchgesetzt hat 
(vgl. Mühlum 1982; Hering, Münchmeier 2000; Kreft,  
Mielenz 2008). Die Vielfalt der Praxis zeigt sich dann 
auch in den gängigen Gegenstandsbestimmungen:  
Insoweit sich Soziale Arbeit historisch betrachtet 

Die Vielfalt der Praxis 

zeigt sich dann auch in 

den gängigen Gegen-

standsbestimmungen. 

1 Für hilfreiche Hinweise zu 
diesem Beitrag danke ich Benja-
min Benz, Dieter Röh und Peter 
Schäfer.
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vor allem mit Armut, Benachteiligung, Ausgrenzung, 
Überforderung und Abweichung beschäftigt hat, lässt 
sich ein gewisser Mainstream ausmachen, welcher 
als Gegenstand der Sozialen Arbeit Soziale Probleme 
und Problembewältigung benennt (Staub-Bernasco-
ni 1994, S. 3; Klüsche 1999, S. 21 ff.; Engelke, Borr-
mann, Spatscheck 2009, S. 18). Dieser Definition lässt 
sich auch die Lebensbewältigung unter erschwerten 
Bedingungen (Mühlum 2004, S. 141) zuordnen. Auch 
wird auf den Menschen als „prinzipiell von Überfor-
derung bedrohtes Wesen“ (Haupert 1995, S. 13), als 
„Homo abusus“ (Tillmann 1993) und auf „beschädig-
tes Leben“ (Kraimer 1994, S. 23) verwiesen. Die Ge-
genstandsbestimmung der DGS (heute DGSA) aus dem 
Jahr 1993 zielte auf „die Theorie und Praxis gelingen-
den und scheiternden Lebens“ (Mühlum 2004, S. 141). 
Diese Definition erweitert quasi den Fokus über die 
„Sozialen Probleme“ und deren Bedingungen hinaus 
auf Aspekte, die sich auch in orientierungen an einem 
gelingenderen Alltag (Thiersch 1986, 2003), der bio-
grafischen Lebensbewältigung (Böhnisch 2005; Sah-
le 2001), der Handlungsmächtigkeit (Agency, Homfeld, 
Schröer, Schweppe 2008; Löwenstein 2016), der sozi-
alen Verwirklichungschancen und individuellen Hand-
lungsbefähigung (Capabilities-Approach, Röh 2013; 
otto, Ziegler 2010) oder der Lebensführung (Feth 
2004, S. 235; Sommerfeld, Hollstein, Calzaferri 2011), 
bzw. der daseinsmächtigen Lebensführung (Röh 2013; 
otto, Ziegler 2010) finden.

Daneben gibt es Definitionsversuche, die sich eher an 
den Aufgaben der Sozialen Arbeit orientieren: Hierzu 
zählen etwa die Sicherung von Teilhabechancen und 
die Funktion der Integration (Inklusion) (Merten 1997, 
S. 15 f., Sommerfeld, Hollstein, Calzaferri 2011) bzw. 
der Exklusionsvermeidung oder eben der Inklusions-
vermittlung und/oder Exklusionsverwaltung (Bommes, 
Scherr 1996, S. 93–120). Ebenso fällt in diese Katego-
rie das Verständnis Sozialer Arbeit als Beitrag zu einer 
an den Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit 
orientierten, und auf die Schnittstelle zwischen Indi-
viduum und Gesellschaft konzentrierten, Gestaltung 
des Sozialen (Kraus 2013, S. 141), bzw. die Aufgabe 
der Wahrung und Durchsetzung dieser Werte, wie sie 
die International Federation of Social Workers (IFSW) 
2000 in Montreal als wesentliches Ziel der Sozialen 
Arbeit verabschiedet hat und die bereits 1997 vom 
Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH) 
in seinen berufsethischen Prinzipien benannt wurden.
Prominenteste Vertreterin dieser Perspektive ist im 
deutschsprachigen Raum sicherlich Staub-Bernasco-
ni (2003), die in diesem Sinne Soziale Arbeit als Men-
schenrechtsprofession beschreibt. 
Diese Auflistung ist natürlich nicht vollständig, reicht 
aber, um einige grundlegende Herausforderungen sol-
cher Gegenstandsbestimmungen zu verdeutlichen. 
Zum einen sind solche Definitionen nicht unstrittig. So 
wird etwa gegen die Gegenstandsbestimmung „Sozia-
le Probleme“ angeführt, dass diese zur Stigmatisierung 
der AdressatInnen der Sozialen Arbeit beiträgt und zu-

dem zu hinterfragen ist, wem die Macht zukommt, so-
ziale Probleme als solche zu definieren. Zum anderen 
ist fraglich, ob eine Definition gefunden werden kann, 
die einerseits exklusiv genug ist, um die eigenständige 
Zuständigkeit der Sozialen Arbeit begründen zu kön-
nen, die andererseits zugleich umfassend genug ist, 
um allen Bereichen sozialarbeiterischer Praxis gerecht 
zu werden. Um hier erneut die „Sozialen Probleme“ zu 
bemühen:

Deren Bearbeitung kann nicht exklusiv von der Sozi-
alen Arbeit beansprucht werden, da sich auch andere 
Disziplinen mit sozialen Problemen beschäftigen. Um-
gekehrt kann diese Gegenstandsbestimmung kaum die 
nicht problemorientierten Aspekte der Sozialen Arbeit 
umfassen, wie beispielsweise den Bildungsauftrag der 
Jugendarbeit (§ 11 KJHG). Diese Schwierigkeiten gel-
ten ähnlich auch für andere Begriffe des angeführten 
Kanons. So muss auch „gelingenderes Leben“ definiert 
werden und bei beschädigtem Leben stellt sich eben-
falls die Frage nach der Definitionsmacht und der ex-
klusiven Zuständigkeit. Es ist schwer vorstellbar, dass 
es überhaupt möglich ist, einen exklusiven Gegenstand 
der Sozialen Arbeit zu definieren, der zugleich eng ge-
nug gefasst ist, um Zuständigkeiten (Domänen) abzu-
grenzen und weit genug, um alle Handlungsbereiche 
der Sozialen Arbeit umfassen zu können.

Dennoch kann daraus nicht der Verzicht auf die im-
mer wieder neue Bestimmung dessen, was Soziale Ar-
beit sein soll, folgen. Hier wird auch deutlich, dass die 
Frage in der Überschrift semantisch nicht ganz unpro-
blematisch ist - es geht nicht darum, vermeintlich ob-
jektiv festzustellen, was Soziale Arbeit tatsächlich ist, 
sondern darum, immer wieder auszuhandeln, was wir 
darunter verstehen, bzw. wie wir Soziale Arbeit defi-
nieren. Insofern ist das Ringen um Definitionen Sozia-
ler Arbeit ein notwendiges Unterfangen. Dies interna-
tional zu leisten ist für eine Profession nur folgerich-
tig und angesichts einer zusehends globalisierten Welt 
sicher ein sinnvolles Vorgehen. Gleichwohl hat gera-
de die internationale Diskussion im Vorfeld der neuen 
IFSW-Definition gezeigt, wie unterschiedlich die Zu-
gänge und Perspektiven in Afrika, Asien-Pazifik, Eu-
ropa, Lateinamerika, Nordamerika und der Karibik sind 
(vgl. Bar-on 2015, Straub 2016). Insofern kann eine in-
ternationale Definition bislang keine nationalen Be-
stimmungsversuche ersetzen. Denn die Vorstellung, 
was Soziale Arbeit leisten soll, kann nicht unabhängig 
von den (gegebenenfalls sub-)nationalen und makro-
regionalen jeweiligen politischen, ökonomischen, kul-
turellen und sozialen Bedingungen bestimmt werden. 

Soziale Arbeit ist in Europa entstanden und zu einem 
Beruf und einer Profession geworden im Zuge der De-
mokratisierung sowie Industrialisierung und der damit 
verbundenen sozialen Fragen, sozialen Bewegungen, 
sowie dem Auf-, Aus- und Umbau von Sozialpolitik auf 
primär nationalstaatlicher Ebene (vgl. Hering, Münch-
meier 2014, S. 21, S. 19; Boeckh, Huster, Benz, Schütte  
2016). 

Ebenso fällt in diese 

Kategorie das Verständ-

nis Sozialer Arbeit als 

Beitrag zu einer an den 

Menschenrechten und 

sozialer Gerechtigkeit 

orientierten Gestaltung 

des Sozialen.
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Zur internationalen 
und nationalen Definition  
Sozialer Arbeit
Aufgrund dieser Geschichte ist Soziale Arbeit, wenn 
nicht von einer gewissen Allzuständigkeit (vgl. Galus-
ke 2011, S. 38 ff.) gekennzeichnet, so doch zumindest 
von staatlicher Sozialpolitik vor- und nachgehenden 
Impulsen (Bock 1993) sozialer Bewegungen und Ini-
tiativen geprägt. Sie kann im gesamten Sektor insti-
tutionalisierter Erziehung, Bildung, Beratung und Un-
terstützung tätig werden und nahezu alles, was das 
Alltagsleben an sozialen Problemen hergibt, kann zum 
Gegenstand der Sozialen Arbeit werden. 

2014 haben die IFSW und die IASSW folgende Defini-
tion Sozialer Arbeit verabschiedet:
“Social work is a practice-based profession and an 
academic discipline that promotes social change and 
development, social cohesion, and the empowerment 
and liberation of people. Principles of social justice, 
human rights, collective responsibility and respect for 
diversities are central to social work. Underpinned by 
theories of social work, social sciences, humanities 
and indigenous knowledge, social work engages people 
and structures to address life challenges and enhance  
wellbeing.” (IFSW 2014)
Diese Definition betont, dass Soziale Arbeit einen Bei-
trag zur Gestaltung des Sozialen leisten soll, der an 

Es geht nicht darum, 

vermeintlich objektiv 

festzustellen, was  

Soziale Arbeit tatsäch-

lich ist, sondern darum, 

immer wieder auszu-

handeln, was wir da- 

runter verstehen, bzw. 

wie wir Soziale Arbeit 

definieren.
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den Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, der Men-
schenrechte, der gemeinsamen Verantwortung und der 
Achtung von Vielfalt orientiert ist. Dabei wird in den 
Blick gerückt, dass Soziale Arbeit gleichermaßen In-
dividuen (Stärkung und Befreiung der Menschen) wie 
auch gesellschaftliche Verhältnisse (Förderung der so-
zialen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts) 
berücksichtigen soll. 
Nun wurde und wird die neue Definition in verschie-
dener Hinsicht diskutiert (vgl. etwa avenirsocial 2013), 
und ohne hier alle Diskussionsstränge nachzeichnen zu 
können, möchte ich zumindest auf einen Aspekt einge-
hen, der gerade für die professionelle und disziplinäre 
Identität von besonderer Bedeutung ist.

In der neuen Definition ist ein wesentliches Charakte-
ristikum Sozialer Arbeit ein wenig verloren gegangen, 
nämlich die Betrachtung und Bearbeitung der Schnitt-
stelle zwischen Individuum und Gesellschaft („person-
in-environment“). Während es in der vorherigen Versi-
on von 2000 noch hieß: ”social work intervenes at the 
points where people interact with their environments”, 
steht in der neuen Fassung: “social work engages peo-
ple and structures to address life challenges and en-
hance wellbeing.” 

Damit werden zwar mit Menschen und Strukturen eine 
Entsprechung zu Menschen und Umwelten benannt. 
Verloren geht aber die ausdrückliche Benennung des 
wechselseitigen Verhältnisses (interact). Stattdessen 
zählt der Entwurf einfach Menschen und Strukturen 
als Adressaten Sozialer Arbeit auf („and“). Dadurch 
geht der Definition ein wesentliches Kriterium verlo-
ren, was die Ein- und Abgrenzung der Sozialen Arbeit 
gegenüber anderen Professionen und Disziplinen wie 
z. B. der Psychologie und der Soziologie erschwert. 
In diesem Sinne wurde von verschiedenen Seiten schon 
im Vorfeld auch gegenüber der IFSW argumentiert und 
für die Beibehaltung des Verweises auf, … „the point 
where people interact with their environments” plä-
diert (Kraus, Loecken 2013).

Erfreulich ist, dass der FBTS in seiner gerade verab-
schiedeten Definition dieses Ansinnen aufgenommen 
hat und Soziale Arbeit wie folgt definiert:
„Soziale Arbeit fördert als handlungsorientierte Pro-
fession und wissenschaftliche Disziplin gesellschaft-
liche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den 
sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Auto-
nomie und Selbstbestimmung von Menschen.
Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die Menschen-
rechte, die gemeinsame Verantwortung und die Ach-
tung der Vielfalt und Heterogenität bilden die Grund-
lage der Sozialen Arbeit.

Dabei stützt sich Soziale Arbeit auf Theorien der eige-
nen Disziplin, der Human- und Sozialwissenschaften 
und auf reflektiertes Erfahrungswissen beruflich-bio-
grafischer Praxen und auf kulturelles Kontextwissen.
Soziale Arbeit wirkt auf Sozialstrukturen ein und wird 
dort tätig, wo Menschen mit ihrer Umwelt in Inter-
aktion treten. Sie befähigt Menschen so, dass sie die  

Herausforderungen des Lebens bewältigen und das 
Wohlergehen verbessern können.“
Das ist eine wichtige Konkretisierung, die zugleich an 
hiesige Fachdiskurse und an den internationalen Dis-
kurs anschlussfähig ist. Denn die Betrachtung und Be-
arbeitung der Schnittstelle zwischen Individuum (als 
‚person in environment’) und Gesellschaft kann als 
wesentliches Charakteristikum Sozialer Arbeit gelten 
(vgl. Karls, Wandrei 1994, Heiner 2007, S. 101, Kraus 
2013, S. 141) und im Kommentar der IFSW zu ihrer 
neuen Definition wird immer noch betont:
“Social work’s legitimacy and mandate lie in its inter-
vention at the points where people interact with their 
environment.” (IFSW 2014)

In diesem Zusammenhang kommt für die Soziale Ar-
beit allerdings auch ein Spannungsfeld zur Geltung, 
das gemeinhin unter dem Schlagwort des „doppelten 
Mandats“ (Böhnisch, Lösch 1973, S. 27 ff.; Dewe, otto  
2011) und des „Tripelmandats“ (Staub-Bernasconi  
2007) diskutiert wird. Soziale Arbeit ist einerseits mit 
den Perspektiven, Möglichkeiten und Anliegen ihrer 
AdressatInnen konfrontiert, andererseits aber auch 
mit den Interessen und Anliegen der Gesellschaft. Zur 
Entscheidung in diesem Spannungsfeld braucht eine  
professionelle Soziale Arbeit ein eigenes fachliches 
Mandat, womit die Polarität des „doppelten Mandats“ 
hin zu einem „Tripelmandat“ (Staub-Bernasconi 2007) 
erweitert wird. Dieses professionelle Mandat benö-
tigt zwei Fundamente: zum einen wissenschaftlich be-
gründetes Fachwissen, zum anderen die Kompetenz, 
normative Entscheidungen zu treffen.
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Aufgrund der für die Soziale Arbeit charakteristischen 
Fokussierung des Individuums in seiner Umwelt benö-
tigen die Fachkräfte der Sozialen Arbeit das theoreti-
sche Rüstzeug zur Reflexion sowohl gesellschaftlicher 
als auch individueller Bedingungen zur Begründung 
professioneller Entscheidungs- und Handlungskompe-
tenzen (Kraus 2013, S. 141 ff.). Bezüglich der professio-
nellen Identität als Fachkräfte der Sozialen Arbeit sind 
die Kenntnis der eigenen Disziplin und Profession und 
deren theoretischer Grundlegungen wesentlich. Be-
züglich der hier notwendigen Wissensbestände wur-
de seit den Professionalisierungsdebatten der 1990er-
Jahre zusehends betont, dass Soziale Arbeit nicht nur 
die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, sondern 
auch eine eigenständige Wissenschaft braucht, um 
Profession sein zu können, und dass Soziale Arbeit nur 
als Profession ihrer Verantwortung in Anbetracht der 
komplexen Herausforderungen bei der Interaktion von 
Personen und ihrer Umwelt nachkommen kann (Kraus 
2012).

Gerade diesbezüglich bezieht sich Soziale Arbeit eben 
nicht mehr nur „auf Theorien zur Sozialen Arbeit“, wie 
es in der (an dieser Stelle etwas unglücklich unpräzi-
sen) aktuellen deutschen Übersetzung des DBSH for-
muliert ist, sondern auch „auf Theorien der eigenen 
Disziplin“ (FBTS). Was im Übrigen eher dem englischen 
original der IFSW entspricht, die formuliert: „by theo-
ries of social work“.

Insofern ist zu hoffen, dass in dem von Seiten des 
Geschäftsführenden Vorstandes des DBSH angekün-
digten Abstimmungsprozess der drei Berufsverbän-
de in Österreich, der Schweiz und in Deutschland 
(vgl. Stark-Angermeier 2014) eine Definition verab-
schiedet wird, die diese Überlegungen aufgreift. Da 
die FBTS- und DBSH-Definition(en) nicht nur für die 
Praxis der Sozialen Arbeit, sondern auch für deren 
Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die Forschung 
und die wissenschaftlichen Diskurse der Sozialen Ar-
beit orientierende Funktion haben, gilt dieser Wunsch 
auch mit Blick auf die entsprechenden akademi-
schen Verbände der Sozialen Arbeit in diesen Ländern.  
Insoweit bei der Erarbeitung der vom FBTS verabschie-
deten Definition auch die Vorstände des DBSH und der 
DGSA vertreten waren, sind die ersten Schritte gegan-
gen, um zu einem gemeinsamen Verständnis von So-
zialer Arbeit zu gelangen. Neben dem fachlichen Ge-
winn ergibt sich hier die Chance zum „Schulterschluss“ 
im Interesse der Profession und Disziplin und die Be-
kundung einer gemeinsamen orientierung würde die 
Durchsetzungspotenziale der Sozialen Arbeit in Politik 
und Gesellschaft erhöhen.  n
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